
Entbeamtung nach langem Auslandsaufenthalt, was
muss ich beachten?
Beitrag von „WillG“ vom 16. Januar 2019 18:11

Zitat von magister999

Mich wundert immer wieder, dass Kolleginnen und Kollegen um ihre vorgesetzte
Behörde ein Gewese machen, als ob sie es mit den Ämtern in Kafkas Romanen zu tun
hätten.

OT: Zumindest für mein Bundesland gilt, dass wir solche Anfragen nicht direkt an die Behörde
richten müssen, sondern immer den Dienstweg einhalten müssen. Entsprechend gibt es auch
keine derartig übersichtlich gestaltete Seiten mit Durchwahlen zum richtigen Sachbearbeiter.
Bei uns ist das alles tatsächlich eher so kafkaesk. Ich bin gerade ein bisschen neidisch auf
BaWü.
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